
Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht

53

Herausgegeben vom

Max-Planck-Institut für ausländisches  
und internationales Privatrecht

Direktoren:

Jürgen Basedow, Holger Fleischer und Reinhard Zimmermann





Kohärenz im Internationalen 
Privat- und Verfahrensrecht der 

Europäischen Union

Herausgegeben von  
Jan von Hein und Giesela Rühl

Mohr Siebeck



Jan von Hein, geboren 1967; 1997 – 1998 Research Fellow an der Harvard Law School; 
1998 – 2007 wiss. Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht, Hamburg; 2007 – 2013 Professor für Zivilrecht, insbesondere IPR und Rechts-
vergleichung an der Universität Trier; seit April 2013 Professor für Bürgerliches Recht, 
IPR und Rechtsvergleichung sowie Direktor am Institut für ausländisches und internati-
onales Privatrecht, Abt. III, an der Universität Freiburg i. Br.; seit 2014 Vorsitzender der 
2. Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht.

Giesela Rühl, LL. M. (Berkeley), geboren 1974; 1999 – 2008 wiss. Mitarbeiterin und Refe-
rentin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Ham-
burg; 2004 – 2005 Joseph Story Research Fellow an der Harvard Law School; 2007 – 2008 
Max Weber Fellow am Europäischen Hochschulinstitut, Florenz; 2008 – 2010 Stipendia-
tin der Deutschen Forschungsgemeinschaft; seit 2010 Professorin für Bürgerliches Recht, 
Zivilprozessrecht, Internationales Privat- und Prozessrecht, Europäisches Privatrecht und 
Rechtsvergleichung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Gedruckt mit Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung.

ISBN 978-3-16-153350-1
ISSN 0543-0194 (Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- 
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de  
abrufbar.

© 2016 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Ver-
lags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Laupp & Göbel in Gomaringen gesetzt, von Gulde Druck in Tübin-
gen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Großbuchbinderei 
Spinner in Ottersweier gebunden.



Vorwort

Seit der Verabschiedung des Vertrages von Amsterdam im Jahre 1997 hat die Euro-
päische Union eine Vielzahl von Verordnungen auf dem Gebiet des Internationalen 
Privat- und Verfahrensrechts erlassen. Diese erfassen im Bereich des Internationa-
len Privatrechts (IPR) bislang das vertragliche und außervertragliche Schuldrecht, 
das Ehescheidungsrecht sowie das Erb- und Testamentsrecht. In Bezug auf das 
Internationale Zivilverfahrensrecht (IZVR) decken sie das Recht der internatio-
nalen Zuständigkeit, der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entschei-
dungen in vermögens-, erb- und familienrechtlichen Angelegenheiten sowie das 
Recht der internationalen Zustellung und Beweiserhebung ab. Hinzu kommen 
Regelungen zur Einführung spezieller europäischer Verfahren, welche die grenz-
überschreitende Durchsetzung von Ansprüchen insbesondere bei unstreitigen und 
geringfügigen Forderungen erleichtern sollen. Das Internationale Privat- und Ver-
fahrensrecht hat sich damit innerhalb weniger Jahre zu einem originär europäischen 
Rechtsgebiet entwickelt. Als solches unterscheidet es sich deutlich vom IPR/IZVR 
nationaler Provenienz. Insbesondere weicht das europäische Recht sowohl von 
dem Ideal einer Gesamtkodifikation als auch von der strikten Trennung von Inter-
nationalem Privat- und Verfahrensrecht ab, die für das deutsche Recht bislang prä-
gend ist. Die auf einzelne Sachgebiete anwendbaren einschlägigen Regelungen sind 
damit einerseits sektoriell begrenzter, andererseits aber auch durch die zunehmende 
Verbindung von IPR und IZVR ganzheitlicher angelegt als das deutsche Recht.

Beide Besonderheiten des europäischen Rechts werfen zahlreiche, bislang 
nur unzureichend diskutierte Probleme der wechselseitigen Abstimmung und 
Koordination von Internationalem Privat- und Verfahrensrecht auf. Die im vor-
liegenden Band dokumentierte Tagung, die in Freiburg i. Br. am 10./11. Okto-
ber 2014 stattfand, diente den Zielen, etwaige Wertungswidersprüche zwischen 
den verschiedenen Rechtsakten herauszuarbeiten, Rahmenbedingungen für eine 
kohärentere, stärker integrierte Regelung des europäischen Internationalen Pri-
vat- und Verfahrensrechts zu beleuchten und Perspektiven für eine zukünftige 
europäische Kodifikation aufzuzeigen. Neben den vierzehn Vorträgen, die auf 
dieser Tagung gehalten wurden, enthält der Band ausführliche Berichte zu den 
jeweils anschließenden Diskussionen. Ferner werden die Beiträge von englischen 
Zusammenfassungen begleitet. Sie machen die Kernthesen der Referate auch 
nicht-deutschsprachigen Lesern zugänglich.

Als Herausgeber danken wir den Referentinnen und Referenten der Freibur-
ger Tagung, die durch ihre fundierten und gedankenreichen Vorträge den Grund-



VorwortVI

1 Jan von Hein/Giesela Rühl, Towards a European Code on Private International Law?, in: 
European Parliament: Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C (Hrsg.), 
Cross-Border Activities in the EU – Making Life Easier for Citizens, Brüssel 2015, S. 8 – 53 
(abrufbar unter < http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510003/IPOL_
STU(2015)510003_EN.pdf >); in leicht gekürzter und überarbeiteter Form veröffentlicht als: 
Giesela Rühl/Jan von Hein, Towards a European Code on Private International Law?, RabelsZ 
79 (2015) 701 – 751.

stein für den Erfolg der Konferenz und diesen Tagungsband gelegt haben. Darü-
ber hinaus sind wir der Fritz Thyssen Stiftung zu großem Dank verpflichtet. Sie 
hat durch ihre großzügige finanzielle Förderung die Durchführung der Konfe-
renz und die Publikation der Beiträge erst ermöglicht.

Unser Dank gebührt zudem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frei-
burg und Jena, die uns bei der Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung 
der Tagung sowie der Publikation des Tagungsbandes unterstützt haben: Am 
Freiburger Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Abt. III) 
sind insbesondere Frau Christel Hiesel im Sekretariat sowie aus dem Kreis der 
Mitarbeiterinnen Frau Dina Reis und Frau Lydia Beil zu nennen. Frau Reis hat 
sich in der Konzeptions- und Planungsphase besonders verdient gemacht, Frau 
Beil vor allem bei der Koordination der Diskussionsberichte. Wertvolle Unter-
stützung, nicht zuletzt durch die Abfassung weiterer Diskussionsberichte, leis-
teten darüber hinaus Hannah Dittmers, Anastasia Gialeli, Sinah Mosbach und 
Hannes Butz, der uns zudem durch die Fährnisse von PowerPoint steuerte, 
sowie Frau Sandra Kühn aus Jena. Bei der mühevollen Vorbereitung des Manu-
skripts für die Druckfassung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jena 
die Hauptlast getragen. Unser besonderer Dank gilt insofern Herrn Georg Höx-
ter, daneben aber auch Herrn Sebastian Reiche und Frau Sandra Kühn.

Seit der Tagung ist die Debatte über eine Kodifikation des europäischen IPR 
und IZVR stürmisch vorangeschritten. Wir haben dem Europäischen Parlament 
im Februar 2015 eine ausführliche Studie zu dieser Frage vorgelegt.1 Die Aus-
arbeitung dieser Stellungnahme innerhalb kürzester Frist wäre uns ohne die 
Grundlegung durch die Freiburger Tagung nicht möglich gewesen. Auch hierfür 
danken wir allen Beteiligten.

Jan von Hein, Freiburg Giesela Rühl, Jena
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1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Die EU-Justizagenda für 
2020 – Stärkung von Vertrauen, Mobilität und Wachstum in der Union, KOM(2014) 144 final, 
S. 9; die Schlussfolgerungen des Rates sind in diesem Punkt weniger deutlich, sprechen aber 
auch von dem Ziel, vorhandene Instrumente zu konsolidieren, siehe Auszug aus den Schluss-
folgerungen des Europäischen Rates (Tagung vom 26. – 27. Juni 2014) betreffend den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einige damit zusammenhängende Querschnittsthe-
men, ABl. 2014 C 240/13 Rn. 3.

2 Siehe dazu Rolf Wagner, Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen – quo vadis?, ZEuP 
2015, 1.

3 Siehe zuletzt Christian Bumke, Rechtsdogmatik, JZ 2014, 641, 647.

I. Kohärenz

In einer Mitteilung zur Justizagenda der Europäischen Union für die Jahre 2015 
bis 2020 schreibt die Kommission im Frühjahr 2014:

„Eine Kodifizierung existierender Gesetze und Praxis kann die Kenntnis, das Verständnis 
und die Anwendung von Rechtsvorschriften, das gegenseitige Vertrauen sowie die Kohä-
renz und Rechtssicherheit erhöhen und zu einer Vereinfachung und dem Abbau bürokra-
tischer Hindernisse beitragen. . . . Die EU sollte prüfen, ob eine Kodifizierung der existie-
renden Rechtsinstrumente, insbesondere für den Bereich des Kollisionsrechts, nützlich 
sein könnte.“1

Damit ist das Leitthema der künftigen EU-Rechtspolitik im Bereich des Kolli-
sionsrechts angesprochen. Es ist im Vergleich zu den letzten Jahren ein verän-
derter Grundton: Im Vordergrund steht nicht mehr das Bestreben, den kolli- 
sionsrechtlichen acquis communautaire durch weitere Einzelmaßnahmen etwa 
im internationalen Sachenrecht, im internationalen Gesellschaftsrecht oder im 
internationalen Familienrecht auszuweiten. Es ist auch nicht mehr die Rede 
davon, dass Lücken bestehender Instrumente gefüllt werden sollen, etwa bezüg-
lich des auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte anzuwendenden Deliktsrechts 
oder des Statuts von Schiedsvereinbarungen. Stattdessen lautet das Ziel: Größere 
Kohärenz des Bestehenden,2 eventuell durch Kodifizierung, und damit sind wir 
beim Thema dieser Tagung.

Kohärenz, als Eigenschaft eines Rechtssystems, stellt ein Ziel dar sowohl 
für die Rechtspolitik wie auch für die Rechtsanwendung und damit für die 
wissenschaftliche Rechtsdogmatik. Gleich ob in der Rechtsprechung oder in 
der Gesetzgebung, Rechtssätze entstehen zeitlich und inhaltlich im Allgemei-
nen unabhängig voneinander, sind eher dem gerade drängenden Problem und 
den wechselnden Möglichkeiten seiner Bewältigung geschuldet. Sie sind daher 
gleichsam aus der Natur der Sache unkoordiniert. Es ist Aufgabe von Rechts-
dogmatik und Kodifikation, sie wieder als Elemente eines widerspruchsfreien, 
in sich stimmigen, geordneten Ganzen erscheinen zu lassen.3 Dies gilt für alle 
Rechtsordnungen, die des kontinentalen Rechts ebenso wie die des common law. 
Auch wenn Oliver Wendell Holmes über das common law gesagt hat: „The life 
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4 Oliver Wendell Holmes, The Common Law, hrsg. von Mark DeWolfe Howe (1881), hier 
zitiert nach der Ausgabe von 1963, 5.

5 Begriffsbildung nach Elizabeth Crawford/Janeen Carruthers, Connection and coherence 
between and among European instruments in the private international law of obligations, ICLQ 
63 (2014) 1, 2.

6 Siehe Bumke, JZ 2014, 641, 647.

of the law has not been logic: It has been experience“4, so hat er damit nicht etwa 
das Ziel der Kohärenz in Abrede gestellt. In der rechtlichen Bindung an den 
Präzedenzfall in den Ländern des common law kommt dieses Ziel der Kohä-
renz ja klar zum Ausdruck. Dabei wird freilich eine unterschiedliche Akzentuie-
rung deutlich: Bei der rule of precedent geht es primär um vertikale Kohärenz in 
einem historischen Sinne, während die Europäische Kommission in der genann-
ten Mitteilung eher eine horizontale Kohärenz zwischen verschiedenen Rechts-
akten anzustreben scheint.5 Kohärenz in dem einen wie in dem anderen Sinne 
fördert die Legitimität und Akzeptanz des Rechts.6

Die Europäische Kommission hat – wie auch die Veranstalter dieser Tagung – 
das Streben nach Kohärenz bezogen auf das internationale Privat- und Verfah-
rensrecht der Europäischen Union. Demgemäß steht am Anfang ein Überblick 
über die in diesem Bereich ergangenen Rechtsakte; er wirft die Frage nach der 
Vollständigkeit der Regelungen und nach der Sinnhaftigkeit einer Kodifikation 
auf, unten II. Kohärenzprobleme ergeben sich aus dem gegenwärtigen acquis in 
mehrfacher Hinsicht: innerhalb einzelner Anknüpfungen, z. B. beim Statut der 
Versicherungsverträge – darauf näher einzugehen, fehlt hier freilich der Raum;, 
zwischen den Verweisungsnormen verschiedener Rechtsakte des IPR im enge-
ren Sinne (unten III.); und zwischen den Regelungen des IPR und des IZPR 
(unten IV.). Damit ist das Spektrum der Kohärenzfragen freilich nicht erschöpft. 
So wichtig und sinnvoll es ist, sich in dem begrenzten Rahmen eines einzigen 
Rechtsgebiets um Widerspruchsfreiheit und Geschlossenheit zu bemühen, 
so problematisch ist es doch andererseits, sich derart zu beschränken; das gilt 
besonders für eine Querschnittsmaterie wie das IPR und IZPR. Die Beschrän-
kung verkennt die Bedeutung der einzelnen Gebiete für das Ganze. Abschlie-
ßend ist daher auch die Kohärenz zwischen dem Kollisionsrecht und dem übri-
gen Rechtsrahmen der europäischen Integration anzusprechen (unten V.).

II. Der kollisionsrechtliche acquis –  
Neuordnung durch Kodifikation?

1. Überblick über den acquis

Eine ausdrückliche Kompetenz zur Gesetzgebung auf den Gebieten des IPR 
und IZPR ist der Europäischen Union bekanntlich erst durch den Vertrag von 
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 7 Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhän-
gender Rechtsakte, geschlossen in Amsterdam am 2. Oktober 1997, ABl. 1997 C 340, in Kraft 
getreten am 1. Mai 1999.

 8 Konsolidierte Fassung in ABl. 2012 C 326/47.
 9 Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gericht-

licher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, 
ABl. 2000 L 160/37; ersetzt durch Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten („Zustellung von Schriftstü-
cken“) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates, ABl. 2007 L 324/79.

10 Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit 
zwischen Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder 
Handelssachen, ABl. 2001 L 174/1.

11 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen, ABl. 2001 L 12/1; ersetzt durch Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 2012 L 351/1.

12 Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren be-
treffend die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten, ABl. 2000 
L 160/19; ersetzt durch Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 
über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesa-
chen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1347/2000, ABl. 2003 L 338/1.

13 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. 2008 
L 177/6.

14 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II), ABl. 
2007 L 199/40.

Amsterdam von 1997 übertragen worden.7 Die Kompetenzgrundlage findet sich 
nach der Neuordnung der Verträge durch den Vertrag von Lissabon nunmehr in 
Art. 81 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).8 
Nach dieser Vorschrift dienen die kollisionsrechtlichen Maßnahmen der EU der 
Entwicklung einer justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, die ihrerseits 
gemäß Art. 67 AEUV Baustein des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts ist, einem der Hauptziele der Europäischen Union, siehe Art. 2 Abs. 2 
lit. j) AEUV.

Bekanntlich hat die Europäische Union von dieser neuen Legislativkompe-
tenz in den vergangenen 15 Jahren reichlich Gebrauch gemacht. Dabei konnte 
sie zum Teil auf früheren völkerrechtlichen Konventionen aufbauen. Für das 
internationale Zivilprozessrecht sind innerhalb weniger Jahre Verordnungen zur 
Zustellung9, zur Beweisaufnahme10, zur Zuständigkeit in allgemeinen Zivil- und 
Handelssachen11 sowie in Ehesachen12 erlassen worden. Dem IPR im engeren 
Sinne sind die verweisungsrechtlichen Verordnungen Rom I-VO zum inter-
nationalen Schuldvertragsrecht13, Rom II-VO zum Recht der außervertragli-
chen Schuldverhältnisse14 sowie – im Gesetzgebungsverfahren der verstärkten 
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15 Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung 
einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts, ABl. 2010 L 343/10, jetzt für 16 Mitglied-
staaten in Kraft.

16 Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren, 
ABl. 2000 L 160/1.

17 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, 
das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zu-
sammenarbeit in Unterhaltssachen, ABl. 2009 L 7/1; das Unterhaltsstatut ist von der Union durch 
die Übernahme des Haager Unterhaltsprotokolls von 2007 und dessen Anwendung vor seinem 
völkerrechtlichen Inkrafttreten geregelt worden, siehe Beschluss des Rates vom 30.11.2009 über 
den Abschluss des Haager Protokolls vom 23. November 2007 über das auf Unterhaltspflichten 
anzuwendende Recht durch die Europäische Gemeinschaft, ABl. 2009 L 331/17.

18 Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 
2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen 
sowie zur Einführung eines europäischen Nachlasszeugnisses, ABl. 2012 L 201/107.

19 Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, ABl. 2006 L 399/1.

20 Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, 
ABl. 2004 L 143/15.

21 Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 zur Einführung eines Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, ABl. 2007 
L 199/1.

22 Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kon-
tenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von 
Forderungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 2014 L 189/59.

23 Siehe den umfangreichen Tagungsband: Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung?, hrsg. 
von Stefan Leible/Hannes Unberath (2013); siehe auch Stefan Leible, Auf dem Weg zu einer 
Rom 0-Verordnung? Plädoyer für einen Allgemeinen Teil des europäischen IPR, in: FS Dieter 
Martiny (2014) 429 ff.

Zusammenarbeit gemäß Art. 326 AEUV – die Rom III-VO zum Recht der Ehe-
scheidung und Ehetrennung15 gewidmet. Hinzu kommen einige gemischte Ver-
ordnungen, die sowohl Fragen des internationalen Verfahrensrechts wie auch 
des anwendbaren Rechts betreffen; hier sind die EuInsVO16, Maßnahmen zum 
internationalen Unterhaltsrecht17 und die EuErbVO18 zu nennen. Einige dieser 
Verordnungen sind inzwischen schon überarbeitet worden. Weitere Rechtsakte 
betreffen spezielle Verfahren wie etwa das Europäische Mahnverfahren19, den 
Europäischen Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen20, das Euro- 
päische Verfahren für geringfügige Forderungen21 oder neuerdings den Euro- 
päischen Beschluss zur Kontenpfändung22; sie sind in unserem Zusammenhang 
von geringerer Bedeutung.

Die große Fülle sekundärrechtlicher EU-Rechtsakte zum Kollisionsrecht 
wirft naturgemäß die Frage auf, wie gut die vielen Rechtsakte aufeinander abge-
stimmt sind und ob es möglich ist, sie zu einem geordneten Ganzen zusam-
menzufügen. Stefan Leible und Hannes Unberath haben dafür den Begriff der 
Rom 0-Verordnung geprägt,23 und Paul Lagarde ist sogar mit dem Entwurf für 
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24 Paul Lagarde, Embryon de règlement portant Code européen de droit international privé, 
RabelsZ 75 (2011) 673 ff.

25 Siehe etwa Karl Kreuzer, Was gehört in den Allgemeinen Teil eines Europäischen Kol-
lisionsrechts?, in: Kollisionsrecht in der Europäischen Union, hrsg. von Brigitta Jud/Walter 
Rechberger/Gerte Reichelt (2008) 1 ff.; Christian Heinze, Bausteine eines Allgemeinen Teils des 
europäischen Internationalen Privatrechts, in: FS Jan Kropholler (2008)105 ff.; siehe auch meh-
rere Beiträge in Leible/Unberath, (Fn. 23), sowie in: Quelle architecture pour un code européen 
de droit international privé?, hrsg. von Marc Fallon/Paul Lagarde/Sylvaine Poillot-Peruzzetto 
(2011).

26 Siehe Rut Herten-Koch, Rechtsetzung und Rechtsbereinigung in Europa (2003) 168 ff. 
m. w. N.

einen europäischen IPR/IZPR-Kodex vorgeprescht.24 Bei diesen Bestrebungen 
geht es einerseits um die Herstellung von Kohärenz zwischen den vorhande-
nen Rechtsakten, zum anderen aber auch darum, Regeln zu verabschieden, die 
gemeinhin dem allgemeinen Teil des IPR und IZPR zugeordnet werden. Die Idee 
eines Allgemeinen Teils des europäischen IPR hat auch im Übrigen in der euro-
päischen Rechtswissenschaft schon ein breites Echo gefunden.25

2. Kohärenz, Kodifikation, Allgemeiner Teil

Wie sind diese Ziele zu bewerten? Wer sich die Frage stellt, sollte dreierlei unter-
scheiden: Erstens das Streben nach Kohärenz; es lässt sich auch durch eine Koor-
dination der verschiedenen speziellen Rechtsakte erreichen und gebietet nicht 
unbedingt eine Kodifikation. Wer zweitens an eine Kodifikation denkt, sollte 
beachten, dass dieses Instrument in der Rechtssetzungspraxis der Europäischen 
Union keineswegs gleichbedeutend ist mit der systematischen Durchdringung 
und flächendeckenden Abbildung eines größeren Rechtsstoffes, wie wir dies von 
den großen deutschen Gesetzbüchern kennen. Nach den maßgeblichen inter-
institutionellen Vereinbarungen bedeutet Kodifizieren nichts anderes als spe- 
zielle Rechtsakte aufzuheben und sie – ohne inhaltliche Änderungen – in einem 
einzigen neuen Rechtsakt zusammenzufügen; es handelt sich also lediglich 
um eine Form der Rechtsbereinigung.26 Besonders ambitiös ist als drittes der 
Wunsch nach einem allgemeinen Teil, der entweder als separate Rom 0- oder 
Brüssel 0-Verordnung den bestehenden Verordnungen vorangestellt oder aber 
mit ihnen zu einem Gesamtkodex verbunden wird.

a) Kohärenz

Das Streben nach Kohärenz verdient sowohl de lege lata wie auch – im Rah-
men der Revision vorhandener Rechtsakte – de lege ferenda Unterstützung. Wo 
nicht besondere Gründe für eine inhaltliche Abweichung der einzelnen Rechts-
akte voneinander sprechen, ist die innere Stimmigkeit und Widerspruchsfreiheit 
ein Gebot der Gerechtigkeit. Wie noch zu zeigen sein wird, ist der Wunsch nach 
Kohärenz auch in verschiedenen bestehenden Rechtsakten schon zum Ausdruck 
gekommen.
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27 Siehe jetzt Art. 10: 128 Burgerlijk Wetboek für die Niederlande und Art. 2619 des Neuen 
Zivilgesetzbuchs von Rumänien.

28 Soweit nationale Kodifikationen das internationale Sachenrecht regeln wie etwa in Belgien 
oder Deutschland, findet die Rechtswahl im Allgemeinen keine Anerkennung.

29 EuGH 9.3.1999 – C-212/97 (Centros), Slg. 1999, I-1459.
30 Siehe Art. 17 des polnischen IPR-Gesetzes von 2011; die Berücksichtigung der gesell-

schaftsrechtlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Niederlassungsfreiheit 
ist separat in Art. 19 des Gesetzes angeordnet.

31 Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des Ehegüter-
rechts, KOM(2011)126 vom 16. März 2011; siehe auch den parallelen Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und die 
Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des Güterrechts eingetragener Partnerschaften, 
KOM(2011)127 vom 16. März 2011.

b) Kodifikation

Eine Kodifikation des europäischen IPR/IZPR mag als Fernziel ein solches 
Streben nach Stimmigkeit begünstigen. Aber ist die Zeit für eine entsprechende 
Kodifikationsinitiative schon reif? Wer unter Kodifikation eine systematische 
und flächendeckende Regelung versteht, wird diese Frage kaum bejahen kön-
nen. Vergegenwärtigen wir uns doch nur die Lücken des europäischen IPR: Es 
fehlen beispielsweise Regeln zum internationalen Sachenrecht, insbesondere zur 
Rechtswahl bei dinglichen Sicherungsrechten, die in den nationalen Kodifikatio-
nen zum Teil gebilligt27, vielfach aber auch abgelehnt28 wird. Ebenso fehlen bis-
lang EU-Regelungen zum internationalen Gesellschaftsrecht. Die Divergenzen 
zwischen den Mitgliedstaaten, die zum Teil der Gründungs- und zum Teil der 
Sitztheorie folgen, sind durch die Centros-Rechtsprechung des Gerichtshofs29 
nicht verringert worden; beispielsweise hält das polnische IPR-Gesetz von 2011 
ausdrücklich an der Sitztheorie fest.30 Diese Lücken und die in ihnen fortwir-
kenden Divergenzen des nationalen Kollisionsrechts gefährden den Erfolg einer 
europäischen IPR-Kodifikation. Kodifikationsprojekte haben im Allgemeinen 
eher Erfolg, wenn sie sich darauf beschränken, vorhandenen Stoff zu ordnen. 
Wenn Sie dagegen zugleich rechtspolitische Weichenstellungen vornehmen müs-
sen, steht ihr Erfolg in Frage. Diese jahrhundertealte Erfahrung sollte die euro-
päische Rechtspolitik nutzen und zunächst weitere Rechtsgebiete mit speziellen 
Rechtsakten abdecken. Erst danach wird die Zeit für eine Kodifikation kommen.

Dies alles gilt noch verstärkt im internationalen Familienrecht. Von Eheschei-
dung und Unterhaltsrecht abgesehen, fehlen kollisionsrechtliche Regelungen 
hier noch völlig. Ob der Vorschlag zum internationalen Ehegüterrecht31 reali-
siert werden kann, ist ungewiss. Zentrale Bereiche wie die Eheschließung, die 
heterosexuellen und homosexuellen Partnerschaften, das Abstammungsrecht, die 
Adoption und die Eltern-Kind-Beziehungen sind bislang größtenteils noch gar 
nicht in den engeren Blick genommen worden. Dass sich die Mitgliedstaaten 
in Ost und West über ein so kontroverses Thema wie die rechtliche Regelung 
gleichgeschlechtlicher Beziehungen in den nächsten Jahren einigen könnten, 
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32 Siehe für Irland und das Vereinigte Königreich das Protokoll Nr. 21 zum AEUV, ABl. 
2012 C 326/295; für Dänemark siehe Protokoll Nr. 22 zum AEUV, ABl. 2012 C 326/299 und 
den Anhang dazu auf S. 302.

33 Siehe die Begründungserwägungen 82 und 83 der VO 650/2012.

erscheint auch im Hinblick auf manche verfassunspolitischen und verfassungs-
rechtlichen Inititiativen fast ausgeschlossen.

c) Allgemeiner Teil

Die Sterne für eine europäische Gesamtkodifikation des internationalen Privat-
rechts stehen also nicht sehr gut. Dies schließt freilich die Regelung des Allge-
meinen Teils des europäischen IPR in gesonderten Rom 0- bzw. Brüssel 0-Ver-
ordnungen nicht aus. Doch sollte sich die Union auch hier Zeit nehmen. Eine 
einheitliche Regelung allgemeiner Fragen sollte vor dem Hintergrund einer hin-
reichenden Erfahrung mit den vorhandenen Rechtsakten zustande kommen. Bis-
lang fehlt es aber, wenn man auf das IPR im engeren Sinne schaut, nicht nur an 
einer flächendeckenden gesetzlichen Regelung, sondern auch an Interpretationen 
der bestehenden Rechtsakte durch den Europäischen Gerichtshof.

In der europäischen Rechtspolitik haben Kompromisse, wenn sie erst ein-
mal vereinbart sind, höchste Bestandskraft. Spätere Beratungen über ganz andere 
Gegenstände bauen auf ihnen auf und stellen sie nur noch selten infrage. Um so 
wichtiger ist es, solche Kompromisse auf einer umfassenden empirischen Grund-
lage abzustützen. Vor diesem Hintergrund wird man eine breitere praktische 
Erfahrung für eine unverzichtbare Voraussetzung für einen Allgemeinen Teil des 
europäischen IPR halten.

d) Institutioneller Rahmen

Problematisch ist eine Rom 0- bzw. Brüssel 0-Verordnung – übrigens ebenso wie 
eine Gesamtkodifikation – auch unter einem institutionellen Aspekt. Bekanntlich 
gelten die auf Art. 81 AEUV gestützten Rechtsakte für Dänemark, Irland und 
das Vereinigte Königreich nur, wenn diese Mitgliedstaaten eine entsprechende 
Erklärung abgeben.32 Dies ist in manchen Fällen geschehen, aber zum Beispiel 
bei der EuErbVO nicht.33 Im Ehescheidungsrecht stehen sogar 12 Mitgliedstaa-
ten außerhalb, weil die Rom III-VO im Verfahren der verstärkten Zusammen-
arbeit gemäß Art. 326 AEUV verabschiedet wurde. Können nun allgemeine, 
für alle Bereiche des IPR/IZPR geltende Regeln vom Typ Rom 0 nach Art. 81 
AEUV auch für Staaten in Kraft gesetzt werden, in denen spezielle Rechtsakte 
wie die EuErbVO gar nicht gelten? Können diese Staaten dann erklären, dass 
sich ihre Teilnahme an Rom 0 nur auf die speziellen Rechtsakte bezieht, die bei 
ihnen in Kraft stehen? Gilt für einen allgemeinen Rechtsakt, der sich auch auf 
spezielle Rechtsakte des Familienrechts bezieht, dann das besondere Gesetzge-
bungsverfahren des Art. 81 Abs. 3, ist also die Mitwirkung des Parlaments auf ein 
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Anhörungsrecht begrenzt und im Rat Einstimmigkeit erforderlich? Diese Fragen 
lassen Zweifel daran aufkommen, ob der institutionelle Rahmen der Union sich 
gegenwärtig schon für eine übergreifende Gesetzgebung zum IPR/IZPR eignet. 
Man sollte hochfliegende Pläne dieser Art zunächst zurückstellen und sich die 
vorrangige Frage stellen, ob es überhaupt viele Inkohärenzen im europäischen 
IPR/IZPR gibt.

III. Inkohärenzen zwischen korrespondierenden 
Verweisungsnormen verschiedener Rechtsakte des europäischen IPR

Inkohärent sind Verweisungsnormen, die sich in verschiedenen Rechtsakten des 
europäischen IPR befinden, wenn sie ähnliche Gegenstände betreffen, diese aber 
inhaltlich unterschiedlich regeln oder aber ihre Regelungen in der praktischen 
Anwendung zu Überlappungen, Lücken oder sonstigen Unstimmigkeiten füh-
ren. Inkohärenzen der ersteren Art sind im Text der europäischen Rechtsakte 
begründet, solche der letzteren Art können sich aus den unterschiedlichen Rah-
menbedingungen und Verständnishorizonten in den Mitgliedstaaten ergeben.

1. Divergierende Regelungen ähnlicher Fragen –  
Aspekte der Rechtswahl

Die Ermittlung der Inkohärenzen ist ein anspruchsvolles Programm, eigent-
lich eher Ziel eines ganzen Forschungsprojekts. Es müssten dafür umfassende 
vergleichende Erhebungen vorgenommen werden bezüglich einer Fülle von 
Begriffen und Prinzipien, wie sie in den verschiedenen Rechtsakten Verwen-
dung finden, also etwa bezüglich der Anknüpfungspunkte gewöhnlicher Auf-
enthalt, Niederlassung, Staatsangehörigkeit, aber auch hinsichtlich allgemeiner 
Regelungsgegenstände wie etwa der ordre public-Klausel, der Eingriffsnormen, 
der Rechtsspaltung, der Behandlung von Vorfragen, der Modalitäten der Rechts-
wahl, der Qualifikation usw. Dies kann naturgemäß nicht in einer Einleitung 
geschehen, und auch eine ganze Tagung wird dazu nicht ausreichen. Beispiele 
mögen verdeutlichen, worum es geht.

a) Stillschweigende Rechtswahl

Betrachten wir einige Modalitäten der Rechtswahl, die inzwischen in allen kol-
lisionsrechtlichen Rechtsakten der Union im Prinzip anerkannt ist. Aber wel-
che Unterschiede bestehen im Detail! Sowohl Art. 3 Abs. 1 Rom I-VO wie 
auch Art. 14 Abs. 1 lit. b) Rom II-VO lassen neben der ausdrücklichen auch die 
konkludente Rechtswahl zu; warum muss sie sich aber in diesem Fall bei Ver-
trägen „eindeutig“, im Falle der außervertraglichen Haftung dagegen nur „mit 
hinreichender Sicherheit“ aus den Umständen des Falles ergeben? Ein Grund 
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34 Römisches Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht vom 19. Juni 1980, ABl. 1980 L 266/1, konsolidierte Fassung in ABl. 2005 C 334/1.

35 Siehe den Erwägungsgrund 12 der Rom I-VO und Max Planck Institute for compara-
tive and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for 
a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual 
obligations (Rome I), RabelsZ 71 (2007) 225 – 344, 243; Crawford/Carruthers, ICLQ 63 (2014) 
6 halten den Formulierungsunterschied für „almost certainly a matter of semantics“.

36 So die deutsche Rechtsprechung, nachgewiesen bei Martiny in: Münchener Kommentar 
zum BGB (2010) Art. 3 Rom I-VO Rn. 78 Fn. 315 – 316.

37 Christian Kohler, L’autonomie de la volonté en droit international privé: Un principe uni-
versel entre libéralisme et étatisme, Rec. des Cours 359 (2013) 285, 428 f.

38 Siehe Art. 8, Protocol of 23 November 2007 on the law applicable to maintenance obliga-
tions, zu finden auf der Website der Haager Konferenz: < http://www.hcch.net/index_en_php > 
conventions, mit deutscher Übersetzung.

dafür, dass eine stillschweigende Rechtswahl im internationalen Deliktsrecht 
schon unterhalb der Eindeutigkeitsschwelle zustande kommt, ist nicht ersicht-
lich. Es gibt lediglich einen historischen Grund: Die weichere Formulierung der 
Rom II-VO ist 2007 aus Art. 3 Abs. 1 des Römischen Übereinkommens von 
1980 übernommen worden.34 Sie ist aber ein Jahr später im Vertragsrecht bei der 
Umwandlung dieses Übereinkommens in die Rom I-VO als etwas unklar und 
jedenfalls zu lax empfunden worden, dies besonders im Hinblick auf die still-
schweigende Rechtswahl durch Gerichtsstandsvereinbarungen.35 Eine Rom II-
Revision sollte sich in diesem Punkt an der später verabschiedeten Formulierung 
von Rom I-VO orientieren.

b) Zeitpunkt der Rechtswahl

Ganz heterogen ist auch die Frage nach dem letztmöglichen Zeitpunkt der 
Rechtswahl geregelt. Art. 14 Rom II-VO äußert sich dazu gar nicht, während 
Art. 3 Abs. 2 Rom I-VO den Parteien erlaubt, eine Rechtswahl „jederzeit“ zu 
treffen, also bis ins Gerichtsverfahren hinein und – im Rahmen des prozessual 
Zulässigen – sogar noch nach dem Ende des erstinstanzlichen Verfahrens mit 
Wirkung für die nächste Gerichtsinstanz.36 Auch in Ehescheidungsverfahren 
kann das maßgebliche Recht gemäß Art. 5 Abs. 2 Rom III-VO jederzeit gewählt 
werden, „spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts“, danach 
also nicht mehr. Kohler hat mit Recht darauf hingewiesen, dass sich die Ehepart-
ner und ihre Prozessvertreter oft erst nach Beginn des Verfahrens der – oft als 
lästig empfundenen – Maßgeblichkeit eines ausländischen Rechts bewusst wer-
den. Theoretisch hätten sie dies durch Rechtswahl abbedingen können, prak-
tisch können sie dies nach der Rom III-VO aber nicht mehr.37 Ein Grund für 
die andersartige zeitliche Befristung ist nicht ersichtlich. Auch hier also ein Fall 
unbegründeter Inkohärenz. Gemäß der Rom I-Formulierung, die im Übrigen 
auch im HUP zu finden ist,38 sollte die Rechtswahl materiellrechtlich „jeder-
zeit“ möglich sein. Anders im internationalen Erbrecht: Der Tod des Testieren-
den stellt hier naturgemäß eine äußerste zeitliche Grenze für die Rechtswahl dar.
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39 Kohler, Rec. des Cours 359 (2013) 285, 430.

c) Formwirksamkeit der Rechtswahl

Auch für einen dritten Aspekt der Rechtswahl, die Formwirksamkeit, lässt 
sich eine Vielfalt von Lösungen beobachten. Während die Rom II-VO hierzu 
wiederum schweigt, verweist Art. 3 Abs. 5 Rom I-VO auf die Regelungen des 
Formstatuts für Verträge im Allgemeinen in Art. 11 Rom I-VO. Kennzeichnend 
ist danach die alternative Anknüpfung an die lex causae oder die lex loci cele-
brationis. Bei Immobiliargeschäften und Verbraucherverträgen wird diese libe-
rale Regelung freilich durch materielle Erwägungen verdrängt. Sie gebieten die 
Durchsetzung der lex rei sitae bzw. des Rechts am gewöhnlichen Aufenthalt des 
Verbrauchers.

Ganz anders die Regelungstechnik im Scheidungsrecht: Art. 7 Rom III-VO 
regelt die Formgültigkeit der Rechtswahlvereinbarung primär nicht durch Ver-
weisung auf ein nationales Recht, sondern durch sachrechtliche Anforderungen. 
Erforderlich sind Schriftform, Datierung sowie Unterzeichnung durch beide 
Ehegatten, wobei jedoch elektronische Übermittlung ausdrücklich gestattet 
wird. Nationales Recht kommt nur zum Zuge, soweit es zusätzliche Formvor-
aussetzungen aufstellt. Die sachrechtliche Regelung ist dadurch zu erklären, dass 
eine Rechtswahl für die Ehescheidung bislang nur in wenigen Ländern vorge-
sehen war und es insofern vielfach keine nationalen Vorschriften gibt. In der 
Sache erstaunt aber dann doch, dass eine Rechtswahl für die Ehescheidung durch 
E-Mail-Korrespondenz zustande kommen kann, während viele Grundstücksge-
schäfte der notariellen Beurkundung bedürfen.39 Kommt darin die europäische 
Rangordnung der Rechtsgüter zum Ausdruck?

Wer die Rechtsakte der Europäischen Union mit einer solchen Querschnitts-
analyse in Bezug auf einzelne Regelungsthemen durchforstet, wird eine Fülle 
von Inkohärenzen aufdecken. Gelegentlich sind sie durch Besonderheiten des 
einzelnen Gegenstandes gerechtfertigt. Vielfach sind sie nur das Ergebnis unter-
schiedlicher Beratungszusammenhänge und inhaltlich unbegründet. Der nächste 
Schritt besteht dann jeweils in der Entwicklung einer übergreifenden Lösung.

d) National begründete Divergenzen

Anders geartete Inkohärenzen können aus einem unterschiedlichen nationalen 
Rechtsrahmen folgen oder aus abweichenden nationalen Vorverständnissen, die 
sich in divergierenden Qualifikationen niederschlagen. Besonders wichtig sind 
in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen nationalen Verfahrensregeln 
zur Behandlung ausländischen Rechts. Während die Verweisungsnormen und 
das von ihnen berufene Recht in manchen Mitgliedstaaten ex officio angewen-
det werden, verleihen die Gerichte anderer Mitgliedstaaten, insbesondere etwa 
Englands und Spaniens, den europäischen Kollisionsnormen nur Wirkung, wenn 
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40 Siehe hierzu in jüngerer Zeit die umfangreiche rechtsvergleichende Untersuchung von 
Clemens Trautmann, Europäisches Kollisionsrecht und ausländisches Recht im nationalen Zi-
vilverfahren (2011) mit eingehenden Analysen zu Deutschland, 19 ff., England, 47 ff., Frank-
reich, 79 ff. und einem Überblick über weitere Jurisdiktionen, 125 ff.

41 Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung ge-
richtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968, Bull. EWG 
1969, Beilage Nr. 2, S. 7 ff.; siehe jetzt Art. 7 Abs. 2 Brüssel Ia-VO.

42 EuGH 17.9.2002 – C-334/00 (Tacconi . /. HWS), Slg. 2002, I-7383, Erwägungsgrund 27.

eine Partei sich darauf beruft.40 Indem die europäischen Kollisionsnormen die 
prozessuale Seite ihrer Umsetzung ausblenden, tragen sie den Keim einer unglei-
chen und damit in diesem Sinne inkohärenten Anwendung schon in sich. Ohne 
eine Unionsinitiative zur Problematik der Anwendung ausländischen Rechts 
wird sich dieses Problem nicht lösen lassen.

Ähnliche Inkohärenzen können sich aus verschiedenen materiellrechtlichen 
Vorverständnissen ergeben. Ein Beispiel ist die culpa in contrahendo. Dieses 
Rechtsinstitut ist in Deutschland bekanntlich wegen der restriktiven Regelung 
der deliktischen Haftung im BGB von der Rechtsprechung als Institut des Ver-
tragsrechts entwickelt worden. Mangels Vertragsschluss sehen andere europäi-
sche Rechtsordnungen in dem Verschulden bei Vertragsverhandlungen dagegen 
eher einen deliktischen Tatbestand. Der Europäische Gerichtshof hat sich für den 
Bereich der internationalen Zuständigkeit dieser letztgenannten Haltung ange-
schlossen und den deliktischen Gerichtsstand gemäß Art. 5 Nr. 3 des Brüsseler 
Übereinkommens41 für eröffnet angesehen.42

Diese kategorische Lösung war freilich für das Statut der Haftung aus culpa 
in contrahendo nur begrenzt sinnvoll. Erstens überlässt die Rom II-VO dem 
Kläger – anders als die Brüssel I-VO bei der gerichtlichen Zuständigkeit – im 
Grundsatz gerade nicht die Wahl zwischen verschiedenen nationalen Delikts-
rechten, sondern erklärt ein einziges Recht, nämlich das Recht des Schadensortes 
für anwendbar. Zweitens geht es bei der Haftung aus culpa in contrahendo oft 
um reine Vermögensschäden, die sich nicht ohne Willkür im Sinne des Art. 4 
Rom II-VO einem konkreten Schadensort zuweisen lassen, und drittens las-
sen die Vertragsverhandlungen auf einen – jedenfalls hypothetischen – Vertrag 
schließen, dessen Verknüpfung mit einer bestimmten Rechtsordnung vielfach 
leichter fällt. Bekanntlich hat Art. 12 Rom II-VO deshalb eine vermittelnde 
Lösung gewählt, die primär an das Statut des – tatsächlich abgeschlossenen oder 
hypothetischen – Vertrages anknüpft und nur sekundär eine besondere delikts-
rechtliche Anknüpfung vorsieht. Eine Inkohärenz zwischen Rom I-VO und 
Rom II-VO wurde in diesem Punkt vermieden.

Eine solche Inkohärenz kann sich jedoch durchaus in anderen Zusammenhän-
gen ergeben. Man denke etwa an die Dritthaftung von Experten, beispielsweise 
von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten oder technischen Sachverständigen. Das 
deutsche Recht konstruiert diese Dritthaftung aus einem Vertrag mit Schutzwir-
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43 Siehe etwa für die Haftung eines Wirtschaftsprüfers gegenüber Dritten: BGH 2.4.1998, 
BGHZ 138, 257, 261 sowie Jürgen Basedow/Wolfgang Wurmnest, Die Dritthaftung von Klas-
sifikationsgesellschaften (2004) 35 ff.; neuerdings auch Jan de Bruyne/Cedric Vanleenhove, An 
EU Perspective on the Liability of Classification Societies: Selected Current Issues and Private 
International Law Aspects, The Journal of International Maritime Law 20 (2014) 103 ff., die 
freilich das hier behandelte Qualifikationsproblem nicht erkennen.

44 Vergleiche für England Marc Rich & Co. AG and others v Bishop Rock Marine Co. Ltd. 
and others – The Nicholas H [1995] 3 All ER 307 (HL) mit Anmerkung Cane, LMCLQ 1995, 
433 ff.; im französischen Recht ist die deliktsrechtliche Konstruktion nicht unbestritten, so aber 
Cour d’Appel de Paris, 12.12.1968, DMF 1969, 223, 229 mit Anmerkung Le Clère; zum Ganzen 
auch Basedow/Wurmnest, Dritthaftung von Klassifikationsgesellschaften (Fn. 43) 13 ff., 26 ff.

kung zugunsten Dritter, also wiederum als vertragliche Haftung.43 In anderen 
Rechtsordnungen wie etwa dem englischen common law oder dem französischen 
Recht wird auch diese Dritthaftung als deliktisch angesehen.44 Aus den unter-
schiedlichen rechtskonstruktiven Ansätzen ergeben sich für das Kollisionsrecht 
Qualifikationsdivergenzen. Wer als nationaler Richter lege fori qualifiziert, wird 
in Deutschland die Rom I-VO heranziehen, in England dagegen ohne weiteres 
die Rom II-VO.

Der Europäische Gerichtshof wird dies auf eine entsprechende Vorlage hin 
durch eine autonome Qualifikation auflösen; dafür spricht Erwägungsgrund 7 
der Rom I-VO, wonach der materielle Anwendungsbereich und die Bestim-
mungen der Rom I-VO mit der Rom II-VO „im Einklang stehen“ sollen. Für 
eine Vorlage bedarf es freilich zunächst einmal des Problembewusstseins in der 
nationalen Justiz der Mitgliedstaaten. Solange es daran fehlt, werden identische 
Fälle je nach Ausgangsland der Rom I- oder Rom II-VO zugeschoben, sodass 
beiden Texten unterschiedliche Anwendungsbereiche in den einzelnen Mitglied-
staaten zukommen. Auch hier zeigt sich mangelnde Kohärenz, freilich nicht in 
der Anwendung der Texte innerhalb ein und desselben Mitgliedstaats, sondern 
im europäischen Vergleich.

IV. Kohärenz zwischen Zuständigkeitsnormen  
und Verweisungsnormen

1. Gleichlauf von internationaler Zuständigkeit  
und anwendbarem Recht

Nach Erwägungsgrund 7 der Rom I-VO sollten „der materielle Anwendungsbe-
reich und die Bestimmungen dieser Verordnung“ nicht nur mit der Rom II-VO 
„im Einklang stehen“, sondern auch mit der Brüssel I-VO. In besonderer Weise 
bezieht sich der Wunsch nach Abstimmung zur Herstellung dieses Einklangs 
auf die verweisungsrechtlichen Vorschriften einerseits und die Regeln über die 
internationale Zuständigkeit andererseits. Dies mag auf den ersten Blick überra-
schen. Denn erstens sind der Zugang zum Gericht und die rechtliche Grundlage 
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